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(54) ABDECKUNG FÜR PEEL-VERPACKUNG AUS HART- ODER WEICHFOLIE MIT GESIEGELTER 
ABZIEHLASCHE

(57) Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche (1), zu hermeti-
schem Verschluss eines Produktbehälters (2) mit einem
zurückziehbaren Film (3), am Produktbehälter gesiegelt
durch die Siegelungsnaht (7) des Behälters und mit ei-

nem nicht an dem zurückziebaren Film gesiegelten ein-
fachen Öffnungsmechanismus (4), dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine Abziehlasche zur Peel-Öffnung
(5) beinhaltet, die auf dem zurückziebaren Film taschen-
förmig gesiegelt ist.
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Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Abdeckung für Peel-Verpackungen aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche von solchen, die
sich dazu benutzen lassen, um einen Produktbehälter
luftleer zu befüllen und hermetisch zu verschließen, vor-
zugsweise mit Nahrungsmittelinhalt, um den Zugang
zum Inhalt des Selben mittels der bekannten Peel-Off
Ecken zu ermöglichen, mit nachfolgendem hygienischen
Verschluss zur Möglichkeit der Aufbewahrung von Pro-
duktresten, bis zu einer nächsten teilweisen oder voll-
ständigen Entleerung.
[0002] Beispiele von derartig verpackten Produkten
zur Öffnung und Aufbewahrung sind vor allem verschie-
dene Käse-oder Schinkensorten in Scheiben für den Be-
reich von Nahrungsmittelkonsum, neben Cremen, Pul-
vern, Granulaten usw., im Bereich von Produkten nicht
notwendigerweise menschlichen Nahrungsmittelver-
zehrs, wie der der persönlichen Hygiene oder des Fri-
seurbedarfs, aber auch für Produkte, die zur Reinigung
von Flächen im Innen- und Außenbereich bestimmt sind,
wie von Fahrzeugen, Motorrädern, Fahrrädern, neben
(Garten-) Möbeln, städtischem Mobiliar, usw.
[0003] Ausdrücklich kann die Abdeckung für Peel-Ver-
packungen aus Hart- oder Weichfolie mit gesiegelter Ab-
ziehlasche, als Erfindungsgegenstand, zur Entnahme
von Produkten und Aufbewahrung von Resten des Sel-
ben wegen seines allmählichen Konsums benutzt wer-
den,

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0004] Bis jetzt sind lediglich solche Peel-Verpackun-
gen aus Hart- oder Weichfolie bekannt, die sich unter
Zuhilfenahme des Abzuges einer nicht gesiegelten Ecke
des längs einer Siegelnaht am Produktbehälter gesie-
gelten zurückziehbaren Films oder eines an der Oberflä-
che des ersteren befestigten Streifens benutzen lassen.
[0005] Diese Vorrichtungen bringen den Nachteil einer
fast vollständigen Unbrauchbarkeit zum vorgestellten
Zweck mit sich bei dem Versuch, den gesiegelten zu-
rückziebaren Film mit der sehr reduzierten Fläche der
Peel-Off Ecke abzuziehen.
[0006] Zweifellos existiert keine Vorrichtung von Peel-
Verpackungen aus Hart- oder Weichfolie, die benutzt
würde unter Zuhilfenahme der integrierten Vorrichtung
einer laschenförmigen Peel-Off Ecke angemessener
Größe, die mit ihrer Siegelnaht auf der Oberseite des
Randbereichs des zurückziehbaren Films taschenförmig
gesiegelt ist.
[0007] Es besteht daher die Notwendigkeit einer Ab-
deckung für Peel-Verpackungen aus Hart- oder Weich-
folie mit gesiegelter Abziehlasche, um den Zugriff auf
den Inhalt des verschlossenen Behälters auf eine beque-
mere Art zu ermöglichen, als die, welche die bekannten

Peel-Off Ecken versprechen anzubieten, mit nachfolgen-
dem hygienischen Verschluss zur Möglichkeit der Auf-
bewahrung von Produktresten, die die Vorteile angemes-
sener Größe, die Verwendung preisgünstiger Materia-
lien, Anwendungsvielseitigkeit und praktische Handha-
bung bieten. Es ist genau hier, wo die vorliegende Erfin-
dung einsetzt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche zu hermeti-
schem Verschluss eines Produktbehälters mit einem zu-
rückziehbaren Film, am Produktbehälter gesiegelt durch
die Siegelungsnaht des Behälters und mit einem nicht
an dem zurückziebaren Film gesiegelten einfachen Öff-
nungsmechanismus, dadurch gekennzeichnet, dass sie
eine Abziehlasche zur Peel-Öffnung beinhaltet, die auf
dem zurückziebaren Film taschenförmig gesiegelt ist.
[0009] Nach einem Gesichtspunkt der Erfindung be-
deckt die Abziehlasche zur Peel-Öffnung die Ecke des
zurückziehbaren Films, an der sich deren einfacher Öff-
nungsmechanismus befindet.
[0010] Nach einem weiteren Gesichtspunkt der Erfin-
dung umfasst die Abziehlasche zur Peel-Öffnung eine
Siegelungsnaht, die auf der Siegelungsnaht des Pro-
duktbehälters unter ihr angebracht ist.
[0011] Nach einem anderen Gesichtspunkt der Erfin-
dung umfasst die Abziehlasche zur Peel-Öffnung eine
Seite und den Teil ihrer Unterseite zwischen der Siege-
lungsnaht, die nicht gesiegelt sind.
[0012] Nach einem zusätzlichen Gesichtspunkt der Er-
findung ermöglicht die Abziehlasche zur Peel-Öffnung
die Einführung eines Fingers oder geeigneten Werkzeu-
ges an der Seite zwischen der Oberseite des zurückzieh-
baren Films und der Unterseite des nicht gesiegelten Tei-
les der Unterseite.
[0013] Nach einem weiteren zusätzlichen Gesichts-
punkt der Erfindung ermöglicht die Abziehlasche zur
Peel-Öffnung den Abzug des zurückziehbaren Films, da-
durch dass sie eine stärkere Siegelung als jene aufweist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Die vorhergehenden und weitere Charakteris-
tiken und Vorzüge der Erfindung spiegeln sich deutlicher
wider durch die nachfolgende ausführliche Beschreibung
in Verbindung mit den beigefügten schematischen Zeich-
nungen in denen:

- Figur 1 eine Draufsicht auf eine Abdeckung für Peel-
Verpackung aus Hart- oder Weichfolie mit gesiegel-
ter Abziehlasche in verschlossenem Zustand zeigt,
der zurückziehbare Film ist mit dem Produktbehälter
mittels der den Behälter umlaufenden Siegelnaht
verschweißt, sichtbar die Ecke des einfachen Öff-
nungsmechanismus, mit seiner Siegelnaht unter der
mit ihrer Siegelnaht auf der Oberseite des Randbe-
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reiches des zurückziehbaren Filmes verschweißten
Abziehlasche,

- Figur 2 eine Draufsicht auf die Abziehlasche für eine
gesiegelte Peel-Verpackung ist, sichtbar ihr Siege-
lungsstreifen und der Teilbereich ihrer nicht gesie-
gelten Unterseite,

- Figur 3 eine Seitenansicht der Abdeckung für Peel-
Verpackung mit gesiegelter Abziehlasche zeigt, er-
kennbar der Produktbehälter mit seinem Behälter-
rand, der zurückziehbare Film abgezogen, sichtbar
die verschweißte Abziehlasche zur Peel-Öffnung
und deren nicht gesiegelte Unterseite.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0015] Aus Gründen der Vereinfachung der Darstel-
lung wird die nachfolgende Beschreibung in Bezug auf
die Benutzung der Abdeckung für Peel-Verpackung aus
Hart- oder Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche, als
Gegenstand der Erfindung, für Behälter mit Produkten
von festen, in Scheiben geschnittenen Nahrungsmitteln
angefertigt.
[0016] Das darf jedoch nicht so verstanden werden,
als handele es sich um eine Beschränkung der Erfin-
dung, sondern um eine beispielhafte Veranschaulichung
der Selben, da, wie bereits zuvor gesagt, die vorliegende
Abdeckung mit Abziehlasche viele weitere Anwendungs-
möglichkeiten haben kann.
[0017] In erster Linie Bezug nehmend auf die Figuren
1 bis 3 der Abbildungen, wird angemerkt, dass die Ab-
deckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder Weichfolie
mit gesiegelter Abziehlasche (1), Gegenstand der Erfin-
dung, einen zurückziehbaren Film (3) einschließt, der
den Produktbehälter (2) verschließt, an einer Ecke seiner
Oberseite eine Abziehlasche zur Peel-Öffnung (5), wie
auch einen einfachen Öffnungsmechanismus (4) unter
ihr aufweisend.
[0018] Wie an Figur 1 erkenntlich, ist die Abdeckung
mit gesiegelter Abziehlasche (1) an dem Produktbehälter
(2) unter Zuhilfenahme der Siegelungsnaht (7) des Be-
hälters verschweißt.
[0019] Die Abziehlasche zur Peel-Öffnung (5) ist durch
ihre Siegelungsnaht (6) mit der Oberfläche des Randbe-
reichs des zurückziehbaren Films (3) verschweißt.
[0020] In Figur 2 ist die Abziehlasche zur Peel-Öffnung
(5) abgetrennt vom Rest der Abdeckung und von unten
her gesehen sichtbar, erkennbar an ihrer Unterseite ihre
Siegelungsnaht (6), und der Teilbereich ihrer nicht ver-
schweißten Unterseite (8).
[0021] Figur 3 kann der geöffnete Verpackungszu-
stand mit der Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart-
oder Weichfolie (1) entnommen werden, geöffnet durch
die mit ihr gesiegelten Abziehlasche zur Peel-Öffnung
(5).
[0022] Um besagte Abdeckung mit gesiegelter Abzieh-
lasche zu benutzen, nimmt man in einem ersten Schritt
den Abzug des zurückziehbaren Films (3) vor, der mit
der Siegelungsnaht (7) am Produktbehälter (2) ver-

schweißt ist, dadurch dass man einen Finger oder ein
geeignetes Objekt in die Öffnung zwischen der Oberseite
des Films und der Unterseite des nicht verschweißten
Teilbereichs der Abziehlasche einführt. Nachfolgend
wird die Behälterabdeckung mittels einer entschlosse-
nen Bewegung nach oben abgezogen.
[0023] Nach Entnahme der gewünschten oder benö-
tigten Menge des in Scheiben geschnittenen Produkts
geht man zum Verschluss der Abdeckung durch einen
leichten Druck auf den Randbereich des Behälters über.
Es kann so die Aufbewahrung von Produktresten bis zu
einer neuerlichen Öffnung bewerkstelligt werden.
[0024] Der Gebrauch von nicht festen, flüssigen oder
nicht in Scheiben geschnittenen Produkten wird auf die
gleiche Weise durch Öffnung der Abdeckung mittels ei-
ner entschlossenen Bewegung nach oben erreicht, unter
Benutzung des nicht an seiner Oberseite verschweißten
Teilbereichs der Abziehlasche, mit Verschluss wie in vor-
hergehender Beschreibung, nach Manipulation des Pro-
dukts im Inneren auf die gewünschte Weise.
[0025] Die Erfindung hat so eine Abdeckung für Peel-
Verpackung aus Hart- oder Weichfolie mit gesiegelter
Abziehlasche geschaffen, die verschiedene Vorteile auf-
weist, unter denen sich die folgenden hervorheben las-
sen:

- Schlichte Struktur und, in der Konsequenz, einfache
Handhabung.

- Praktische Handhabung wegen ihrer universellen
und vielseitigen Anwendungsmöglichkeit.

- Verwendung preisgünstiger Materialien wie harte
oder weiche Plastikfolie.

- Ästhetische Form der Präsentierung, da die Abde-
ckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder Weichfo-
lie mit gesiegelter Abziehlasche sowohl im Zustand
vor der ersten Öffnung, als auch nach Öffnung und
Wiederverschluss, ein Aussehen von Vollständig-
keit darbietet.

[0026] Die vorhergehende Beschreibung hat sich auf
die wesentlichen Eigenschaften der Erfindung konzent-
riert. Es versteht sich jedoch, dass die beschriebene Ab-
deckung für Peel-Verpackung mit gesiegelter Abziehla-
sche Modifizierungen in Form und Struktur unterworfen
sein könnte, ohne sich von der Erfindungsleistung zu ent-
fernen. Es wird deswegen gefordert, dass ihre Reichwei-
te ausschließlich begrenzt wird durch den Inhalt der
nachfolgenden Patentansprüche.

Patentansprüche

1. Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche (1), zu her-
metischem Verschluss eines Produktbehälters (2)
mit einem zurückziehbaren Film (3), am Produktbe-
hälter gesiegelt durch die Siegelungsnaht (7) des
Behälters und mit einem nicht an dem zurückzieba-
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ren Film gesiegelten einfachen Öffnungsmechanis-
mus (4), dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Abziehlasche zur Peel-Öffnung (5) beinhaltet, die
auf dem zurückziebaren Film taschenförmig gesie-
gelt ist.

2. Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche (1), nach
Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abziehlasche zur Peel-Öffnung (5) die Ecke des
zurückziehbaren Films (3) bedeckt, an der sich de-
ren einfacher Öffnungsmechanismus (4) befindet.

3. Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche (1), nach
Patentansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abziehlasche zur Peel-Öffnung (5),
eine Siegelungsnaht (6) umfasst, die auf der Siege-
lungsnaht (7), des Produktbehälters unter ihr ange-
bracht ist.

4. Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche (1), nach
Patentansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abziehlasche zur Peel-Öffnung (5),
eine Seite (9), und den Teil ihrer Unterseite (8), zwi-
schen der Siegelungsnaht (7) umfasst, die nicht ge-
siegelt sind.

5. Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche (1), nach
Patentansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abziehlasche zur Peel-Öffnung (5),
die Einführung eines Fingers oder geeigneten Werk-
zeuges an der Seite (9) zwischen der Oberseite des
zurückziehbaren Films (3) und der Unterseite des
nicht gesiegelten Teiles der Unterseite (8) ermög-
licht.

6. Abdeckung für Peel-Verpackung aus Hart- oder
Weichfolie mit gesiegelter Abziehlasche (1), nach
Patentansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abziehlasche zur Peel-Öffnung (5),
den Abzug des zurückziehbaren Films (3) ermög-
licht, dadurch dass sie eine stärkere Siegelung als
jene aufweist.
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